
G e s e t z g e b u n g s  ü b e r s i e h t
In diesem Teil der Zeitschrift soll versucht wer

den, einen möglichst umfassenden Überblick über 
den Rechtszustand in Deutschland seit dem Zu
sammenbruch zu geben. Hierbei wird sich die Dar
stellung zunächst auf die bisher ergangenen Rechts
vorschriften erstrecken und später laufend über 
die Vveiterentwicklung des Rechts berichten.

In diesem Heft wird die bisherige Gesetzgebung 
des Kontrollrats und die der Länder und Provinzen 
der Sowjetischen Besatzungszone dargestellt wer
den, sachlich beschränkt auf die jeweilige Grund
lage der Rechtssetzungsbefugnis und auf das Gebiet 
der Justiz. In den folgenden Heften wird die Dar
stellung auf die übrigen Besatzungszonen und auf 
die sonstigen Rechtsgebiete ausgedehnt werden.

Gesetzgebung des Kontrollrats
Der Kontrollrat hat in der Direktive Nr. 10 vom

22. 9.1945 (Amtsblatt des Kontrollrats S. 38) be
stimmt, in welchen Formen er seine gesetzgebende 
Gewalt ausübt. Dies geschieht nach Ziffer 1 der 
Direktive:

a) Durch Proklamationen, die Angelegenheiten 
von besonderer Wichtigkeit für die Besatzungs
mächte oder das deutsche Volk verkünden.

b) Durch Gesetze, die zur allgemeingültigen An
wendung erlassen werden, soweit sie nicht an
deres ausdrücklich bestimmen.

c) Durch Befehle, falls der Kontrollrat Forderun
gen an Deutschland zu stellen hat und diese 
nicht in Form eines Gesetzes erfolgen.

d) Durch Direktiven für die Bekanntmachung der 
allgemeinen Absichten oder Entscheidungen des 
Kontrollrats in verwaltungstechnischen Angele
genheiten.

e) Durch Instruktionen, falls der Kontrollrat un
mittelbare Forderungen an eine besondere 
Behörde zu stellen hat.

Unterzeichnet werden die Proklamationen und 
Gesetze von den Mitgüedern des Kontrollrats, Be
fehle von den Mitglieaem des Kontrollrats oder des 
Koordinationsausschusses, Direktiven und Instruk
tionen von den Mitgliedern des Koordinationsaus
schusses. Vertretung durch die jeweiligen Stellver
treter ist bei der Unterzeichnung zulässig (Ziff. 2 
der Direktive Nr. 10). Ziff. 3 der Direktive be
stimmt, daß jede Urkunde des Kontrollrats in der 
Überschrift das Wort „Kontrollrat“ tragen und als 
eine der in Ziff. 1 genannten Formen der Gesetz
gebung bezeichnet sein muß. Außerdem muß sie 
mit einer laufenden Nummer und dem Datum des 
Inkrafttretens versehen sein.

Aus der Direktive Nr. 11 vom 22. 9.1945 (Amts
blatt des Konrollrats S. 39) ergibt sich, daß gleich
wertige Amtssprachen der Gesetzgebung des Kon
trollrats nur die englische, russische und fran
zösische Sprache sind und daß die daneben 
erfolgende Veröffentlichung in der deutschen Sprache 
sowohl für die Wirksamkeit wie auch für die Aus
legung der Kontrollratsgesetze ohne Bedeutung ist.

Auf Grund des Art. II der Direktive Nr. 11 wird 
seit Oktober 1945 das Amtsblatt des Kontrollrats in 
Deutschland vom Alliierten Sekretariat in Berlin, 
Elßholzstr. 32, herausgegeben, das aber kein eigent
liches Veröffentlichungsorgan ist, sondern nach dem 
erwähnten Art. II „von Zeit zu Zeit“ herausgegeben 
wird. Bisher sind 11 Nummern und ein Ergänzungs
band dieses Amtsblattes erschienen.

Von der bisherigen Gesetzgebung des Kontroll
rats sind auf dem Gebiete der Justiz zu vermerken:

1. Das Kontrollratsgesetz Nr. 1 vom 20. September 
1945 über die Aufhebung von Nazigesetzen

(Amtsbl. S. 6). Dadurch werden einige Gesetze 
„politischer Natur oder Ausnahmegesetze, auf 
welchen das Naziregime beruhte“, aufgehoben, 
darunter auch das Gesetz zur Änderung von 
Vorschriften des Strafrechts und des Straf
verfahrens vom 24. April 1934 (RGBl. I, 341), 
durch das die Vorschriften über Hochverrat und 
Landesverrat abgeändert wurden und der Volks
gerichtshof eingeführt wurde (Art. I). Artikel II 
verbietet die Anwendung aller deutschen Ge
setzesbestimmungen, die eine ungerechte oder 
ungleiche Behandlung dadurch vorsehen, daß 
jemand auf Grund seiner Verbindung mit der 
NSDAP, oder ihren Organisationen Vorteile 
genießen, oder dadurch, daß jemand auf Grund 
seiner Rasse, seiner Staatsangehörigkeit, seines 
Glaubens oder seiner Opposition zu der NSDAP, 
oder ihren Lehren Nachteile erleiden würde.

2. Die Proklamation Nr. 3 vom 20. Oktober 1945 
(Amtsbl. S. 22) bringt „Grundsätze für die 
Umgestaltung der Rechtspflege“, wie die Wie
derherstellung der Gleichheit aller vor dem 
Gesetz (Art. I), die Gewährleistung der Rechte 
des Angeklagten (Wiederherstellung des 
Grundsatzes „nulla poena sine lege“, Verbot 
der Analogie im Strafrecht, Verbot der Be
gründung der Strafbarkeit mit sog. „gesundem 
Volksempfinden“, Verbot von Strafen, die 
gegen das gerechte Maß oder die Menschlich
keit verstoßen). Außerdem wird verlangt, daß 
ungerechte Verurteilungen, die unter dem 
Hitlerregime aus politischen, rassischen oder 
religiösen Gründen erfolgten, aufzuheben seien 
(Art. II). Durch Art. III werden der Volks
gerichtshof und die Sondergerichte aufgehoben. 
Art. IV garantiert die Unabhängigkeit des 
Richters bei der Ausübung seiner richterlichen 
Tätigkeit.

3. Das Kontrollratsgesetz Nr.4 vom 30.Oktober 1945 
über die Umgestaltung des deutschen Gerichts
wesens (Amtsbl. S. 26), das im Anschluß an 
die Proklamation Nr. 3 erlassen wurde, sieht 
vor, daß die Gerichtsorganisation und die Ge
richtsverfassung grundsätzlich mit dem Recht, 
das vor dem 30. Januar 1933 galt, in Überein
stimmung gebracht wird. Insbesondere gilt das 
für die Zuständigkeit der Amtsgerichte und 
Landgerichte in Zivil- und Strafsachen, aller
dings mit der Maßgabe, daß die Zuständigkeit 
der Amtsgerichte in Zivilsachen auf alle An
sprüche ausgedehnt wird, deren Gegenstand 
den Wert von 2 000 RM nicht übersteigt. Die 
erstinstanzliche Zuständigkeit der Oberlandes
gerichte wird beseitigt. Diese sind nur noch 
Berufungsinstanz gegen Entscheidungen der 
Landgerichte in Zivilsachen und Revisions
instanz gegen Entscheidungen der Amtsgerichte 
und Landgerichte in Strafsachen. Art. III des 
Gesetzes bringt eine Beschränkung der Zu
ständigkeit der deutschen Gerichte, die sich im 
wesentlichen auf Angehörige der alliierten 
Nationen bezieht, und Art. IV fordert die Be
seitigung aller Aktivisten der NSDAP, und 
aller Personen, die an den Strafmethoden des 
Hitlerregimes direkten Anteil gehabt haben, aus 
der deutschen Justiz. Nach Art. V ist es den 
Militärbefehlshabern uoenassen, die Zuständig
keitsabgrenzung schrittweise mit dem KGss. 
Nr. 4 in Einklang zu bringen.

4. Neben den Direktiven Nr. 10 und 11, auf die 
oben schon hingewiesen worden ist, ist die.
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